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Vorlage-Nr.: 2023/257 

Bearbeitung: S 1 - Frau Tremmel 

Datum: 03.07.2023 

 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

Vorlage an zur  Sitzungsart Datum Beschluss 

Gemeinderat Kenntnisnahme öffentlich 18.07.2023  

 

 

Betreff: 

Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

Anlage(n): 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Kenntnisnahme.   

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung  

 

Finanzielle Auswirkungen: Entfällt. 

 

 

Deckungsvorschlag: Entfällt. 
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Sachdarstellung und Begründung: 

 

Gemeinderat am 29. Juni 2023: 

 

Bekanntgabe Beschlussfassung Sitzungsvorlage 2023/207: 

Der Gemeinderat beschließt, den jährlichen Zuschuss für die Städtischen Orchester 

Kornwestheim e.V. um 60 % zu erhöhen 

 

Bekanntgabe Beschlussfassung Sitzungsvorlage 2023/170: 

Der Gemeinderat beschließt, die Firma Streit Service Solution GmbH & Co. KG mit der 

Lieferung von Bürobedarfsartikeln inkl. farbigem Kopierpapier und ColorCopy-Papieren 

ab dem 01.11.2023 für 36 Monate zu beauftragen mit der Option, den Abnahmevertrag 

um 12 Monate zu verlängern. 

 

Ausschuss für Umwelt und Technik am 11. Juli 2023: 

 

Es wurden keine Beschlüsse in nichtöffentlicher Sitzung gefasst. 

 

Verwaltungs- und Finanzausschuss am 13. Juli 2023: 

 

Bekanntgabe Beschlussfassung Sitzungsvorlage 2023/220: 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, das Flurstück Nr. 

4349 zu erwerben.  

 

Bekanntgabe Beschlussfassung Sitzungsvorlage 2023/243: 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt von der Einzelaufstellung der freihändigen 

Vergabe von Bauleistungen des Fachbereichs Hochbau und Gebäudetechnik ab einer 

Vergabesumme von 1.000 EUR im Jahr 2022 Kenntnis und beschließt, dass die Vorlage 

auch zukünftig erstellt werden soll.  

 

Bekanntgabe Beschlussfassung Sitzungsvorlage 2023/219: 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt, dass die Stadt Kornwestheim künftig 

keine Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) anbietet und ermächtigt die 

Verwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Personalrat eine Regelung für Sabbaticals mit 

Freistellungsphasen von maximal einem Jahr für Beschäftigte und Beamte einzuführen. 
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